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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.12.2004

Rechtssatz

Teilte die zuständige Behörde mit, dass bei einem Lkw, welcher ein Eigengewicht von 3.410 kg, ein höchstzulässiges

Gesamtgewicht von 7.030 kg und eine höchstzulässige Nutzlast von 3.480 kg aufweist sowie im Rahmen des

Werksverkehrs zur Heranscha6ung von Waren für das Unternehmen  dient, ein Fahrtenschreiber nicht benötigt werde

und erklärte auch die zuständige Landesregierung bei der jährlichen Überprüfung, dass bei dem genannten

Eigengewicht ein solcher nicht erforderlich sei, so wurde eine falsche Auskunft erteilt und ist der Berufungswerber

gemäß § 5 Abs 2 VStG entschuldigt. (Teilweise Einstellung des Verfahrens)

Schlagworte

Fahrtenschreiber, Nicht vorhandener Fahrtenschreiber, Entschuldigungsgrund, Falsche Auskunft der zuständigen

Behörde, Werksverkehr

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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